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Recklinghausen, 23.10.2023 
 
Antrag  
für den Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Digitales am 07.11.2023 und  
den Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und Umwelt am 09.11.2023 und  
für die Sitzung des Kreistages am 28.11.2023 

Kontrolle der Mehrwegpflicht 

Sehr geehrter Herr Landrat Klimpel,  

sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende Hardt,  

sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Prof. Wagener, 

seit dem 01.01.2023 gilt die weitgehende Mehrwegpflicht bei der Abgabe bei Speisen und 

Getränken “to go” für Gastronomie-Betriebe ab einer bestimmten Größe. Die 

Mehrwegpflicht soll den Verbrauch bestimmter Einwegkunststoffartikel signifikant 

verringern. Hiermit wird ein Beitrag zum Ziel des klimaneutralen Kreises Recklinghausen 

geleistet.   

 

Für die Kontrolle der Einhaltung dieser Vorschrift ist die Kreisverwaltung zuständig. Der 

Presse war zu entnehmen, dass seitens der Kreisverwaltung keine anlasslosen Kontrollen, 

sondern nur solche nach konkreten Hinweisen durchgeführt werden sollen.  

 

Wir fragen hierzu: 

1. Was hat der Kreis bereits getan bzw. geplant, um bei den Bürgern Bewusstsein für 

das Ziel der Abfallvermeidung durch die Nutzung von Mehrwegbehältnissen zu 

schaffen? 

2. Welche Sachverhaltskenntnisse liegen der Kreisverwaltung über die Umsetzung der 

Mehrwegverpflichtung bei den Gastronomie-Betrieben im Kreis vor? 

3. Welche Kontrollen wurden seit dem 01.01.2023 durchgeführt? 

4. Aufgrund welcher Hinweise und mit welchen Ergebnissen wurden Kontrollen 

durchgeführt?  
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5. Wie viele konkrete Hinweise sind bis heute eingegangen?  

6. Wie werden (potentiellen) Hinweisgeber darüber informiert, an wen sie welche 

Informationen geben sollen/können? 

7. Besteht die Möglichkeit, die Kontrolle der Mehrwegverpflichtung im Rahmen der 

Kontrollen der Lebensmittelüberwachung durchzuführen? 

 

Wir bitten Sie, das vorgenannte Thema auf die Tagesordnung der genannten Ausschüsse 

und des nächsten Kreistages zu setzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Silke Krieg 

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

  




